
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/2/15 8Ob10/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1978

Norm

ABGB §1304 BIIb

ABGB §1311 IIb

KFG §105 Abs2

StVO §16 Abs1

Rechtssatz

Verschuldensteilung 3 : 1 zum Nachteil des Kraftfahrzeug - Lenkers der vorschriftswidrig überholt gegenüber dem

Kraftfahrzeug - Lenker, der einen unzulässigen Abschleppvorgang setzt (kein wesentlicher Unterschied der

Gesamtgewichte des Zugfahrzeuges und des Schleppfahrzeuges, sowie zu gering dimensionierte Abschleppstange)

und daher gegen die Schutzvorschrift des § 105 Abs 2 KFG verstieß.
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Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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